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Dringlichkeit: Hoch

Liebe Erasmus-Outgoings,
 
für viele von Ihnen steht der Erasmus-Aufenthalt kurz bevor – wir vom IO freuen uns sehr,
Sie fördern zu können und wünschen Ihnen schon jetzt eine wundervolle Zeit!

Zur Förderung gehört zwingenderweise auch das Grant Agreement (GA) sowie die
ehrenwörtlichen Erklärungen (EE), welche Ihnen in den nächsten Tagen/Wochen per E-
Mail zugehen werden.
Vorweg möchten wir hier - siehe auch vorherige Rundmails (zuletzt am 07.11.2024), JMU-
Website und Checkliste - auf folgende wichtige Eckpunkte hinweisen:

Wichtiges zum GA: 
         -     KEIN Grant-Agreement ohne vorheriges, vollständig von allen drei Parteien
(Studierende/r, Erasmus-FK JMU, Erasmus-FK Gastuniversität) unterschriebenes DiLA
(digitales Learning Agreement); dieses muss zwingend im Vorfeld der Mobilität
vollständig unterzeichnet   vorliegen und uns proaktiv per E-Mail als PDF-Version
zugegangen sein. Falls Sie die Genehmigung der Partneruniversität nicht bekommen, ist
es möglich, ein Learning Agreement alternativ zu unterschreiben, siehe JMU-Website
(Erasmus Studium SMS) und letzte Rundmail.

Die Zahlung der im GA ausgewiesenen Fördersumme wird erst dann angewiesen,
wenn das GA bei uns eingegangen ist und ein Scan Ihrer Nassunterschrift vorliegt.
Das GA muss uns zwingend vor Ihrer Ausreise vorliegen.
Im GA steht die voraussichtliche Gesamtfördersumme; „voraussichtlich“ deshalb,
da diese nach den von Ihnen anfangs gemachten, wahrscheinlichen
Aufenthaltsdaten taggenau berechnet wurden (Höchstförderung pro Semester: 110
Tage, alles darüber: „Zero Grant“); erst mit der von der Gastuniversität
unterzeichneten Aufenthaltsbestätigung - auch: „Confirmation of Stay“ („CoS) oder
„Confirmation of Arrival“ („CoA“) sowie „Confirmation of Departure“ („CoD) - 
können wir am Ende auf den Tag genau die tatsächliche Förderung berechnen.
Die Fördersumme wird in zwei Raten überwiesen – Sie erhalten etwa 70 Prozent der
Fördersumme mit der ersten Rate, den Rest dann nach Mobilitätsabschluss und
proaktivem Einbringen aller erforderlichen Unterlagen (s. Checkliste).
Bei der Berechnung der zweiten, finalen Rate nach Mobilitätsende werden dann die
faktisch vorliegenden Aufenthaltstage (siehe Erklärung oben) berücksichtigt; so kann
es beispielsweise sein, dass jemand zunächst im GA 110 Tage gefördert wird, der
Aufenthalt am Ende jedoch durch die Aufenthaltsbestätigung firmiert nur noch 90
Tage beträgt – demzufolge würde in der Abschlagszahlung entsprechend weniger
ausgezahlt werden.

mailto:iso-erasmus@uni-wuerzburg.de
mailto:iso-erasmus@uni-wuerzburg.de
https://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-im-ausland/bewerbung-formulare-downloads/
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Universität Würzburg, Sanderring 2, 97070 Würzburg Ref. 1.2 Europäische Bildungsprogramme 
(Erasmus+) 


      Erasmus-Outgoing-Betreuung: J. Fleischmann/ M. Hoffmann/ 
G. Bürger


 Josef-Martin-Weg 55 


iso-erasmus@uni-wuerzburg.de 


Unser Zeichen – Ref.: ISO - JFL/HFM/GB
Please quote reference in all correspondence


Erasmus+-Programme 2024/25


Bestätigung des Studienaufenthalts an der Gasthochschule 
(Confirmation of stay from the Host Institution) 


Student/in (name of student):   …………………………………………………………………………………………..……………………..


Gasthochschule (host institution):   ………………………………….………………………………………………..……………………..


ERASMUS-Code (host institution):   ................................................................................................................................................ 


Start of physical and/or virtual mobility at our institution: We confirm that the above-mentioned 
student started his/her physical and/or virtual mobility period at our institution on 


………..……. / ……..………. / ……..……… 
 day  /     month  / year 


Start of virtual mobility period from Germany: We confirm that the above-mentioned 
student started taking online courses offered by our institution from Germany on:_________


 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
Name / Function / Date / Stamp / Signature 


Please note that this certification should be filled out at the beginning of the students stay abroad and 
immediately sent by Email:  
iso-erasmus@uni-wuerzburg.de  


-



mailto:iso-erasmus@uni-wuerzburg.de

mailto:iso-erasmus@uni-wuerzburg.de





End of physical and/or virtual mobility at our institution: We confirm that the above-mentioned 
student ended his/her physical and/or virtual mobility period at our institution on 


………..……. / ……..………. / ……..……… 
 day  /     month  / year 


End of virtual mobility from Germany: We confirm that the above-mentioned student finished 
taking online courses offered by our institution from Germany on: _________


 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Name / Function / Date / Stamp / Signature 


Please note that this certification should be filled out at the end of the students stay abroad and 
immediately sent by Email:  
iso-erasmus@uni-wuerzburg.de 



mailto:iso-erasmus@uni-wuerzburg.de
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Informationen  
„Zusatzförderung für Studierende mit geringeren Chancen im Erasmus-Programm“


Die Zielgruppen für eine Erasmus-Zusatzförderung wurden ab dem akademischen Jahr 2024/25 
ausgeweitet. Damit sollen Studierende, für die ein Auslandsaufenthalt möglicherweise eine größere 
Herausforderung ist, besonders in ihrem Vorhaben unterstützt werden. 


Zusätzlich zu den Studierende mit Kindern, einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung 
können unter bestimmten Bedingungen künftig weitere Gruppen einen monatlichen Zuschlag von 250 
Euro erhalten: erwerbstätige Studierende und Studierende aus einem nicht-akademischen 
Elternhaus.  


Im Folgenden informieren wir Sie über die Förderkriterien und die Beantragung. 


Inhalt 


Kombinierbarkeit der Zusatzförderungen ........................................................................................... 2 


Dauer der Förderung ........................................................................................................................... 2 


Kriterien für die Zusatzförderungen im Detail .................................................................................... 2 
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Aufstockung für Studierende aus einem nicht-akademischen Elternhaus ..................................... 3 


Aufstockung für erwerbstätige Studierende ................................................................................... 4 


Beantragung ........................................................................................................................................ 4 


Belege .................................................................................................................................................. 4 
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Kombinierbarkeit der Zusatzförderungen 
Die folgenden Sonderzuschüsse sind alle mit dem Reisetage-Zuschuss von bis zu 6 Tagen für Green 
Travel kombinierbar. Jedoch kann die 250-Euro-Zusatzförderung nur einmalig gewährt 
werden, auch wenn mehrere Kriterien auf Sie zutreffen. Ihre Erasmus-Förderung kann also maximal 
aus den folgenden Komponenten bestehen: 


Maximale Förderung =  reguläre monatliche Rate für Ihr Land 


+ ggf. zusätzliche Reisetage (s. Infoblatt Green Travel)
+ ggf. einmalige Aufstockung von 250 Euro pro Monat für untenstehende Gruppen


Ebenso ist ein Zuschuss für eine vorbereitende Reise zur Erkundung der Gegebenheiten vor Ort 
möglich. Dies erfordert einen hohen zeitlichen Vorlauf, daher bitten wir Studierende, sich frühzeitig 
beraten zu lassen. 


Kriterien für die Zusatzförderungen im Detail 


Aufstockung für Studierende mit Behinderung 
Ab einem Grad der Behinderung von 20 können Studierende einen Aufstockungsbetrag von 250 Euro 
pro Monat erhalten. 


Nachweis: Ehrenwörtliche Erklärung 


Außerdem verpflichten Sie sich, entsprechende Nachweise zusammen mit der 
ehrenwörtlichen Erklärung einzureichen (Ärztliches Attest, Bescheid des Landessozialamts, 
Schwerbehindertenausweis)


Falls besonders hohe Mehrkosten durch Ihren Auslandsaufenthalt entstehen, kann mit einigen 
Monaten Vorlauf stattdessen auch ein so genannter „Realkostenantrag“ gestellt werden, durch 
welchen bis zu 15.000 Euro pro Semester übernommen werden können, z. B. für eine Begleitperson. 


Aufstockung für Studierende mit chronischer Erkrankung 
Studierende mit einer chronischen Erkrankung, die zu einem finanziellen Mehrbedarf für den 
Auslandsaufenthalt führt, können ebenfalls monatlich 250 Euro zusätzlich erhalten. 


Nachweis: Ehrenwörtliche Erklärung  
Außerdem verpflichten Sie sich, entsprechende Nachweise zusammen mit Ihrer Ehrenwörtlichen 
Erklärung einzureichen (Ärztliches Attest, Bescheid des Landessozialamts oder sonstige Nachweise, 
durch die eine Beeinträchtigung glaubhaft gemacht werden kann bspw. Bestätigung seitens 
approbierten Therapeuten).


Falls besonders hohe Mehrkosten durch Ihren Auslandsaufenthalt entstehen, kann mit einigen 
Monaten Vorlauf stattdessen auch ein so genannter „Realkostenantrag“ gestellt werden, durch 
welchen bis zu 15.000 Euro pro Semester übernommen werden können, z. B. für eine Begleitperson. 
Ebenso ist ein Zuschuss für eine vorbereitende Reise zur Erkundung der Gegebenheiten vor Ort 
möglich. Dies erfordert einen hohen zeitlichen Vorlauf, daher bitten wir Studierende, sich frühzeitig 
beraten zu lassen. 



https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/projektdurchfuehrung/mobilitaet-von-einzelpersonen-KA131/foerderraten-und-aufstockungsbetraege-top-ups-in-der-mobilitaet-von-einzelpersonen-ka131/de/79410-foerderraten-und-aufstockungsbetraege-top-ups-in-der-mobilitaet-von-einzelpersonen-ka131/





Aufstockung für Studierende mit Kind 
Studierende, die ihr Kind oder ihre Kinder mit ins Ausland nehmen, können ebenfalls monatlich 250 
Euro zusätzlich erhalten. Voraussetzung ist, dass das Kind oder die Kinder während des gesamten 
Aufenthalts im Ausland anwesend ist/sind. Der Zuschuss beträgt pro Familie 250 Euro im Monat, 
unabhängig von der Anzahl der Kinder und ob eine Betreuungsperson (Partner/Partnerin) mitreist oder 
nicht. 


Nachweis: Ehrenwörtliche Erklärung  


Außerdem verpflichten Sie sich, entsprechende Belege zusammen mit Ihrer ehrenwörtlichen Erklärung 
einzureichen (Geburtsurkunde des Kindes/der Kinder, Reiseunterlagen des Kindes/der Kinder, 
gegebenenfalls Nachweis, dass das Kind/die Kinder regulär mit Ihnen im Haushalt lebt/leben).


Falls besonders hohe Mehrkosten durch die Mitnahme Ihres Kindes/Ihrer Kinder für Ihren 
Auslandsaufenthalt entstehen, kann mit einigen Monaten Vorlauf stattdessen auch ein so genannter 
„Realkostenantrag“ gestellt werden, durch welchen bis zu 15.000 Euro pro Semester übernommen 
werden können. Ebenso ist ein Zuschuss für eine vorbereitende Reise zur Erkundung der 
Gegebenheiten vor Ort möglich. Dies erfordert einen hohen zeitlichen Vorlauf, daher bitten wir 
Studierende, sich frühzeitig beraten zu lassen. 


Aufstockung für Studierende aus einem nicht-akademischen Elternhaus 
Studien haben ergeben, dass Studierende, deren Eltern nicht schon selbst studiert haben, seltener 
einen Auslandsaufenthalt in Erwägung ziehen. Mit einer Zusatzförderung möchte das Erasmus-
Programm diese Studierenden ermutigen, den Schritt ins Ausland zu wagen. Als Erstakademikerinnen 
und Erstakademiker gelten in diesem Fall Studierende, deren Elternteile oder Bezugspersonen über 
keinen Abschluss einer Hoch- oder Fachhochschule verfügen. Auch hier gibt es 250 Euro zusätzlich zur 
regulären monatlichen Erasmus-Förderung. 
Der Abschluss einer hochschulähnlichen Berufsakademie gilt dabei als akademischer Abschluss. 


Ebenso gelten im Ausland absolvierte Studiengänge als akademischer Abschluss, auch wenn sie in 
Deutschland nicht anerkannt sind. Ein Meisterbrief gilt nicht als akademischer Abschluss. 


Nachweis: Ehrenwörtliche Erklärung 


Außerdem verpflichten Sie sich, auf Nachfrage Belege nachzureichen. 


Aufstockung für erwerbstätige Studierende 
Studierende, die ihren Lebensunterhalt in erheblichem Maße selbst verdienen, zögern 
möglicherweise, einen Auslandsaufenthalt anzutreten, da sie im Ausland oft nicht weiterarbeiten 
können und der Verdienst wegfällt. Um diese Problematik abzumildern, gibt es ab sofort einen 
Aufstockungsbetrag von 250 Euro, wenn folgende Kriterien zutreffen: 
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- Netto-Verdienst von über 450 Euro und unter 850 Euro in jedem Monat
- durchgängig über mindestens sechs Monate beschäftigt während der beiden Semester vor dem 


Auslandsaufenthalt
- die Tätigkeit wird nicht weitergeführt während des Auslandsaufenthalts, so dass es zu einem              


Verdienstausfall kommt.


Die Tätigkeit muss in diesem Zeitraum stattgefunden haben:
Auslandsaufenthalt im/ab Wintersemester:
1. August des Vorjahres bis 31. Juli des Auslandsjahres
Auslandsaufenthalt im Sommersemester:
Februar des Vorjahres bis 31. Januar des Auslandsjahres


Es kann sich um ein einziges Beschäftigungsverhältnis handeln oder um mehrere, die unmittelbar 
aufeinander folgen. Eine Unterbrechung im Rahmen der regulären Urlaubszeit während der 
Beschäftigung stellt kein Problem dar.             


Nachweis: Ehrenwörtliche Erklärung  


Außerdem verpflichten Sie sich, auf Nachfrage Belege nachzureichen. 


Beantragung 
Mit Ihrer Registrierung in MoveON hatten Sie die für sich zutreffenden Zusatzförderungen bereits 
angegeben. 


Eine Mehrfachförderung ist nicht möglich, auch wenn mehrere Kriterien auf Sie zutreffen. 
Ein Beispiel: Studierenden, die für die Zusatzförderung mehrere Kriterien angegeben haben, wie 
z. B. dass sie erwerbstätig und zudem Erstakademiker sind, erhalten die monatliche Aufstockung von 
250 Euro nur einmal.
Den Green-Travel-Zuschlag in Form von bis zu sechs Reisetagen erhalten alle Studierenden, die die 
vollständige Strecke auf der An- und/ oder Abreise in/von der Zielregion mit einem emissions-
armen Verkehrsmittel (Bahn/Bus/Kombi Bus&Bahn/Fahrgemeinschaft/Mitfahrgelegenheit mit mind. 
2 Erasmus-Studierenden der JMU) gereist sind und im Vorfeld einen entsprechenden Bedarf 
angemeldet hatten.
Studierende, die nicht grün reisen, erhalten je nach Bedarfsanmeldung bis zu zwei geförderte 
Reisetage.


Bitte lassen Sie uns die unterschriebene Ehrenwörtliche Erklärung eingescannt zukommen.


Da die Mittel begrenzt sind, ist eine nachträgliche Antragstellung in der Regel nicht möglich. 


Belege 
Zum aktuellen Zeitpunkt reicht Ihre ehrenwörtliche Erklärung als Nachweis und die bei den 
jeweiligen Kategorien genannten Nachweise für die Förderfähigkeit aus. Auf Nachfrage müssen Sie 
jedoch in der Lage sein, sämtliche Belege nachreichen zu können.





		Kombinierbarkeit der Zusatzförderungen

		Dauer der Förderung

		Kriterien für die Zusatzförderungen im Detail

		Zuschuss für „grünes Reisen“

		Aufstockung für Studierende mit Behinderung

		Aufstockung für Studierende mit chronischer Erkrankung

		Aufstockung für Studierende mit Kind

		Aufstockung für Studierende aus einem nicht-akademischen Elternhaus

		Aufstockung für erwerbstätige Studierende



		Beantragung

		Belege
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Infoblatt Green Travel (GT) 


Im Rahmen der neuen Erasmus-Programmgeneration (2021-2027) wird Green Travel (GT) finanziell gefördert. 


Was gilt als Green Travel? 


Wenn Sie für mind. 50% der Gesamtstrecke (Hin- und Rückweg addiert) „grüne“ Verkehrsmittel nutzen (z. B. 
Bahn, Bus, Fahrgemeinschaft/ Mitfahrgelegenheit, Fahrrad), haben Sie Anspruch auf einen Reisekostenzuschuss 
(Green Travel Top-Up) in Form von bis zu 6 Reisetagen. Die Anteile der Reise, für die Sie Flugzeug, Motorrad 
oder Schiff nutzen oder alleine mit dem Auto fahren, gelten als „nicht grün“. 


Sie erhalten je nach Bedarf bis zu sechs Reisetage, wobei dieser Bedarf nachvollziehbar sein muss. Der Bedarf 
sollte sich an der Entfernungstabelle, die in der ehrenwörtlichen Erklärung zum grünen Reisen hinterlegt ist, 
richten. Bei mangelnder Plausibilität würden entsprechende Nachfragen erfolgen und u. U. Nachweise gefordert 
werden.


Bereits getätigte Angaben bei Ihrer MoveOn-Bewerbung bzw. Registrierung 


Alle Teilnehmenden am Erasmus-Programm mussten bei ihrer MoveON-Registrierung angeben, ob "grünes" Reisen 
geplant ist. 


Sofern dort eine entsprechende Angabe gemacht wurde, werden Sie zunächst für den "green travel"-Reisetage-
zuschuss mit eingeplant. 
Wenn sich Ihre Pläne ändern oder Sie letztendlich doch nicht „grün“ reisen sollten, können Sie Ihre Angaben nach 
dem Aufenthalt noch einmal anpassen. Dies müssen Sie aktiv und zeitnah via E-Mail (iso-erasmus@uni-wuerzburg.de) 
kommunizieren.


Die Auszahlung der ggf. zustehenden zusätzlichen Reisetagen erfolgt mit der 2. Erasmus-Rate nach dem Ende Ihres 
Aufenthalts. 


Wenn Sie im Vorfeld des Aufenthalts aber angeben, dass Sie nicht „grün“ reisen und bspw. 2 Reisetage beantragt 
haben, können Sie diese Angabe auch nach dem Ende Ihres Aufenthalts nicht mehr nach oben korrigieren, auch 
wenn Sie doch „grün“ gereist sein sollten. 


Zulässige Verkehrsmittel
„Grünes“ Reisen: ja 
Zur Auswahl stehen: Bus, Fahrgemeinschaft/ Mitfahrgelegenheit (ab zwei Personen der JMU im Auto), Fahrrad, Zug 
oder „anderes nachhaltiges Verkehrsmittel“. 


„Grünes“ Reisen: nein 
Zur Auswahl stehen: Auto/Motorrad, Flugzeug oder Schiff. 
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Ermittlung der zusätzlichen Reisetage


Es können bis zu sechs (6) zusätzliche Reisetage gefördert werden. Die Anzahl der förderfähigen Reisetage ist 
abhängig von Ihrem persönlichen Bedarf, den Sie in der ehrenwörtlichen Erklärung zum grünen Reisen angeben. 
Als Orientierung gilt hierbei die folgende Distanz-Bedarfs-Tabelle (einfache Strecke). Wir behalten uns hier 
entsprechende Stichproben vor. Für die Berechnung der individuellen Reisedistanz gilt das Distance-Calculator-
Tool der EU, siehe QR-Code in der ehrenwörtlichen Erkärung zum GT. 


Es gilt folgender Orientierungsrahmen für Green Travel: 


0-500 km 0 - 3 Reisetage 


501-750 km 0 - 4 Reisetage 


751-1000 km 0 - 5 Reisetage 


 ab 1001 km 0 - 6 Reisetage 


Nachweise


Gemeinsam mit dem Grant Agreement erhalten Sie eine ehrenwörtliche Erklärung, in der Sie uns mit Ihrer 
Unterschrift bestätigen, dass Sie planen, mind. als 50% der Gesamtreise mit „grünen“ Verkehrsmitteln 
zurückzulegen.  Die Reisenachweise (Tickets oder bei der Reise mit Fahrgemeinschaft/ Mitfahrgelegenheit 
Tankbelege einreichen sowie eine schriftliche Bestätigung des Fahrers/der Fahrerin über die Fahrgemeinschaft 
mit Datum und den Vor- und Nachnamen sowie Unterschriften allen Studierenden der Uni Würzburg, die 
mitgefahren sind, ggf. Fotos) müssen Sie uns nicht direkt vorlegen oder in Ihren Account hochladen. 
Sie müssen die Reisenachweise aber unbedingt 5 Jahre lang aufbewahren! Unser Mittelgeber wird uns 
auffordern, stichprobenartig einzelne Reisenachweise von Ihnen anzufordern. Sollten Sie dann keine Nachweise 
vorlegen können oder offensichtlich Falschangaben gemacht haben, behalten wir uns vor, die komplette Erasmus-
Förderung zurückzufordern.


Doch nicht „grün“ gereist?


Reisepläne können sich natürlich kurzfristig ändern. Deshalb müssen Sie nach dem Ende des Aufenthalts Ihre Angaben 
zum „grünen“ Reisen noch einmal bestätigen. 


Sollten Sie dann doch nicht „grün“ gereist sein, teilen Sie uns diese bitte umgehend mit.
Die ggf. zusätzlich geförderten Reisetage werden dann von der Gesamtfördersumme abgezogen und mit der 2. 
Erasmus-Auszahlung verrechnet. 


Tipps für Ihre Reise und mehr:


Die Initiative erasmusbytrain gibt auch Tipps für Ihre konkrete Reiseplanung und setzt sich darüber hinaus für ein 
kostenloses Erasmus+ Ticket ein. Das Interrail Ticket ist eine gute Wahl, wenn Sie auf dem Weg auch noch andere Orte 
erkunden möchten. 


Nachhaltiges Reisen ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten, Ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Im Por-
tal studieren weltweit – ERLEBE ES! des DAAD können Sie sich von den Erfahrungen anderer Studierender inspirieren 
lassen. Das Projekt Green Erasmus gibt Tipps, wie Sie mit einfachen Mitteln viel bewirken können.  


Sie möchten sich gemeinsam mit anderen jungen Menschen in Europa für den Klimaschutz engagieren? Dann schauen 
Sie bei Generation Climate Europe vorbei. 


Wichtig: Um Reisetage geltend zu machen, müssen Sie spätestens am 
Tag vor Beginn der Mobilität am Gastort ankommen und können 
frühestens am Tag nach Abschluss der Mobilität vom Gastort abreisen 
(Es zählen die Daten, die in der Aufenthaltsbestätigung bestätigt 
werden).



https://www.thetrainline.com/de/bahn/nachtzug

https://www.thetrainline.com/de/bahn/nachtzug

https://erasmusbytrain.eu/

https://www.interrail.eu/de

https://www.studieren-weltweit.de/inspirieren-lassen/hashtag/nachhaltigkeit/

https://www.greenerasmus.org/

https://gceurope.org/

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator










Erasmus+


Erasmus-studierendencharta


Das Programm Erasmus+ zielt darauf ab, die bildungsbezogene, 
berufliche und persönliche Entwicklung der teilnehmenden 
Studierenden und Absolventinnen und -absolventen zu fördern. 
Zudem sollen Chancengleichheit und gleicher Zugang, Inklusion, 
Vielfalt und Fairness bei allen Programmaktionen unterstützt  
werden. Schließlich trägt das Programm dazu bei, die Ziele der EU 
in den Bereichen digitaler Wandel, nachhaltige Entwicklung und aktive 
Bürgerschaft zu verwirklichen. Die Erasmus-Studierendencharta 
spiegelt die oben genannten Werte und Prioritäten wider und 
dient dazu, die Teilnehmenden angemessen über ihre Ansprüche 
und Pflichten zu informieren und die erfolgreiche Umsetzung ihrer 
Mobilität zu gewährleisten.


VOR DEM MOBILITÄTSZEITRAUM


IHRE ANSPRÜCHE
Sie haben Anspruch auf Beratung zum Bewerbungsverfahren und 
auf Informationen über die aufnehmende Hochschule/Organisation 
sowie über Aktivitäten im Rahmen des Auslandsaufenthaltes. 


Sie haben Anspruch auf eine Vorfinanzierung innerhalb von 30 
Kalendertagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung durch beide 
Parteien oder nach Erhalt der Ankunftsbestätigung, spätestens 
jedoch am ersten Tag des Mobilitätszeitraums. 


Wenn Sie die Mobilität als Teil Ihres Studiums absolvieren, sollten 
Sie eine digitale Online-Lernvereinbarung unterzeichnen, in der 
die Einzelheiten der geplanten Aktivitäten im Ausland festgelegt 


sind. Mit Zustimmung Ihrer Heimathochschule können Sie die 
Online-Lernvereinbarung über die mobile App für Erasmus+ 
unterzeichnen.


Sie haben Anspruch auf Informationen über die Verfahren der 
automatischen Anerkennung und über das Bewertungssystem der 
aufnehmenden Hochschule.


Sie haben Anspruch auf Informationen über Versicherungsschutz, 
Unterbringungsmöglichkeiten und die (gegebenenfalls 
notwendigen) Visaformalitäten sowie über Einrichtungen/
Unterstützung für Personen mit besonderen Bedürfnissen.


IHRE AUFGABEN UND PFLICHTEN
Sie müssen eine Finanzhilfevereinbarung mit Ihrer Heimat-
hochschule und eine Lernvereinbarung mit Ihrer Heimathoch-
schule und Ihrer aufnehmenden Hochschule schließen, in der 
die Einzelheiten der Aktivitäten im Ausland festgelegt sind 
und die die Grundlage für die automatische Anerkennung Ihres 
Auslandsaufenthaltes bildet (indem die Studienleistungen, die 
Sie voraussichtlich erreichen werden, angegeben und für Ihren 
Abschluss an der Heimathochschule angerechnet werden). 


Nachdem Sie ausgewählt worden sind, müssen Sie über 
die Online-Sprachunterstützung einen kostenlosen Online-
Sprachtest machen (sofern dieser für die im Ausland 


hauptsächlich benötigte Unterrichts- bzw. Arbeitssprache 
verfügbar ist). Abhängig vom festgestellten Sprachniveau 
erhalten Sie Zugang zu spezifischen Angeboten, die Ihrem 
Lernbedarf entsprechen, damit Sie Ihren Lernaufenthalt im 
Ausland optimal nutzen können. 


Sobald Sie von Ihrer Hochschule Informationen und Beratung 
über den Versicherungsschutz erhalten haben, sollten Sie 
sich vergewissern, dass Sie für Ihren Auslandsaufenthalt 
krankenversichert sind. Wenn Sie die Studierendenmobilität 
für ein Praktikum nutzen, sollten Sie gemeinsam mit Ihrer 
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aufnehmenden Organisation sicherstellen, dass Sie auch eine 
Haftpflicht- und Unfallversicherung abschließen.


WÄHREND DES MOBILITÄTSZEITRAUMS


IHRE ANSPRÜCHE
Sie haben das Recht auf Gleichbehandlung seitens Ihrer 
aufnehmenden Hochschule/Organisation im Vergleich zu den 
eigenen Studierenden/Beschäftigten und auf Nichtdiskriminierung 
insbesondere aufgrund des Alters, der ethnischen Herkunft, 
der Rasse, der Staatsangehörigkeit, der Zugehörigkeit zu 
einer nationalen Minderheit, der Kultur, der Sprache, des 
Geschlechts, der sexuellen Ausrichtung, des Familienstands, von 
Betreuungspflichten oder elterlicher Verantwortung, Krankheit, 
Fähigkeiten oder Behinderung, des psychischen und physischen 
Gesundheitszustands, des äußeren Erscheinungsbilds, des 
sozioökonomischen Hintergrunds, des religiösen Glaubens 
oder der Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit zu einer 
Religion, der politischen Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit 
oder Überzeugung oder aufgrund eines anderen irrelevanten 
Unterschieds.


Sie haben das Recht auf akademische Freiheit bei der 
Kommunikation oder dem Austausch von Ideen und Fakten 
sowie bei etwaigen Forschungsarbeiten während Ihres 
Mobilitätszeitraums.


Sie haben, sofern vorhanden, Anspruch auf die Nutzung von 
Mentoren- oder Betreuungsnetzwerken ihrer aufnehmenden 


Hochschule/Organisation.


Sie haben Anspruch darauf, Informationen über 
Studierendenorganisationen auf dem Campus, die Verwaltung und 
die Qualitätssicherungssysteme der aufnehmenden Hochschule 
sowie alle einschlägigen Unterstützungsdienste für Studierende 
(z. B. Studierendenvereinigungen und 


-vertretungen, Ombudsleute) zu erhalten und von ihnen gehört 
zu werden.


Sie haben Anspruch darauf, während Ihres Auslandsaufenthalts 
weiterhin dieselben Stipendien oder Studiendarlehen aus Ihrem 
Entsendeland zu erhalten.


Sie haben Anspruch auf zusätzliche finanzielle Unterstützung in 
Form von Aufstockungen, wenn Sie Teilnehmerin oder Teilnehmer 
mit geringeren Chancen sind oder wenn Sie sich für die Reise mit 
ökologischen Verkehrsmitteln entscheiden.


Während Ihres Mobilitätszeitraums dürfen Ihnen weder 
Immatrikulations-, Studien- oder Prüfungsgebühren noch 
Gebühren für die Nutzung von Laboren oder Bibliotheken 
berechnet werden.


Sie haben Anspruch darauf, Änderungen ihrer Lernvereinbarung 
innerhalb der von Ihrer Heimathochschule und Ihrer aufnehmenden 
Hochschule vereinbarten Fristen zu beantragen. Zudem haben Sie 
Anspruch darauf, bei Ihrer Heimathochschule einen Antrag auf 
Verlängerung des Mobilitätszeitraums zu stellen.


IHRE AUFGABEN UND PFLICHTEN
Sie müssen die Regelungen und Vorschriften der aufnehmenden 
Hochschule/Organisation und des Gastlandes einhalten, 
einschließlich Verhaltensregeln sowie Gesundheits- und Sicher-
heitsvorschriften.


Sie müssen die Verhaltensregeln der aufnehmenden Hochschule 
einhalten, indem Sie die Vielfalt der Gemeinschaft respektieren 
und niemanden aufgrund des Alters, der ethnischen Herkunft, 
der Rasse, der Staatsangehörigkeit, der Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, der Kultur, der Sprache, des Geschlechts, 
der sexuellen Ausrichtung, des Familienstands, von Betreuungs-
pflichten oder elterlicher Verantwortung, Krankheit, Fähigkeiten 
oder Behinderung, des psychischen und physischen Gesund-
heitszustands, des äußeren Erscheinungsbilds, des sozioökono-
mischen Hintergrunds, des religiösen Glaubens oder der Zugehö-
rigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit zu einer Religion, der politischen 
Zugehörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit oder Überzeugung oder 
aufgrund eines anderen irrelevanten Unterschieds diskrimi-
nieren.


Sie müssen sich verantwortungsvoll und respektvoll gegenüber 
Ihrer lokalen und akademischen Gemeinschaft verhalten. 
Ein respektvolles Verhalten gegenüber anderen umfasst die 


Achtung des Rechts und unter anderem, dass Sie andere nicht 
belästigen oder mobben.


Ihr Verhalten darf für Sie selbst oder andere kein Gesund-
heits- oder Sicherheitsrisiko darstellen. Deshalb müssen Sie 
die Gesundheits- und Sicherheitsstandards Ihrer Hochschule/
Organisation und des Gastlandes einhalten.


Sie müssen den Grundsatz der akademischen Integrität achten 
und danach streben, Prüfungen und sonstige Formen der 
Leistungsbeurteilung bestmöglich zu absolvieren. 


Sie sollten alle Lernangebote der aufnehmenden Hochschule/
Organisation ausschöpfen und den Nutzen Ihrer Zeit im Ausland 
maximieren, etwa durch eine aktive Beteiligung innerhalb der 
lokalen Gemeinschaft in Form von interkulturellem oder bürger-
schaftlichem Engagement in Aktivitäten/Projekten.


Es könnten Ihnen (ebenso wie den Studierenden der aufneh-
menden Hochschule) geringe Gebühren für (u. a.) Versiche-
rungen und eine Mitgliedschaft in Studierendenvereinigungen 
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sowie für die Nutzung von Materialien und Geräten, die für das 
Studium relevant sind, berechnet werden.


Sie müssen Anträge auf eine mögliche Verlängerung des 
Mobilitätszeitraums spätestens einen Monat vor dem Ende des 
ursprünglich geplanten Zeitraums stellen.


Sie müssen zusammen mit der Heimathochschule und der 
aufnehmenden Hochschule sicherstellen, dass die Änderungen 
der Lernvereinbarung nach der Antragstellung bestätigt werden. 


NACH DEM MOBILITÄTSZEITRAUM


IHRE ANSPRÜCHE
Sie haben auf der Grundlage Ihrer Lernvereinbarung Anspruch 
darauf, dass Ihre Heimathochschule alle Aktivitäten, die Sie 
während Ihres Mobilitätszeitraums erfolgreich abgeschlossen 
haben, in vollem Umfang anerkennt.


Sie haben Anspruch darauf, unmittelbar nach dem Erwerb eines 
Hochschulabschlusses bei einer Hochschuleinrichtung in einem 
Programmland den Europass-Mobilitätsnachweis anzufordern und 
sollten dies auch tun.


Sie haben Anspruch darauf, von der aufnehmenden 


Hochschule innerhalb von fünf Wochen nach Bekanntgabe 
der Prüfungsergebnisse, möglichst in digitaler Form, eine 
Leistungsübersicht zu erhalten, in der die erreichten Credits 
und Noten aufgeführt sind. Nach Erhalt der Leistungsübersicht 
unterrichtet Ihre Heimathochschule Sie detailliert über die 
Anerkennung Ihrer Leistungen. 


Wenn Sie an einer Hochschuleinrichtung in einem Programmland 
eingeschrieben sind, haben Sie Anspruch darauf, dass die 
anerkannten Elemente in Ihrem Diplomzusatz eingetragen werden. 
Sie haben Anspruch darauf, den Diplomzusatz, möglichst in 
digitaler Form, auch in der Originalsprache zu erhalten.


Im Falle eines Praktikums haben Sie Anspruch auf eine 
Praktikumsbescheinigung, möglichst in digitaler Form, 
von der aufnehmenden Organisation/Hochschule, die eine 
Zusammenfassung der von Ihnen ausgeführten Aufgaben und 
eine Beurteilung enthält. Falls dies in Ihrer Lernvereinbarung 
vorgesehen ist, stellt Ihnen Ihre Heimathochschule zusätzlich 
eine Leistungsübersicht aus. Falls das Praktikum nicht Teil des 
Studienprogramms war, können Sie beantragen, dass es im 
Europass-Mobilitätsnachweis vermerkt wird, und wenn Sie an 
einer Hochschuleinrichtung in einem Mitgliedstaat des Bologna-
Prozesses eingeschrieben sind, sollte die Mobilitätsphase zusätzlich 
in Ihrem Diplomzusatz vermerkt werden.


IHRE AUFGABEN UND PFLICHTEN
Sie müssen einen Teilnahmebericht ausfüllen, damit Ihre Heimat-
hochschule und Ihre aufnehmende Hochschule, die zuständigen 
nationalen Agenturen für das Erasmus+-Programm sowie die 
Europäische Kommission ein Feedback über Ihren Auslandsauf-
enthalt im Rahmen von Erasmus+ erhalten. 


Auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen können die Europäische 
Kommission und die nationalen Agenturen für das Erasmus+-
Programm dann bewerten, wie das Programm Erasmus+ für 
künftige Generationen verbessert und aufgewertet werden kann.


Teilen Sie Ihre Mobilitätserfahrungen mit Freundinnen und 
Freunden, Kommilitoninnen und Kommilitonen, Personal der 
Heimathochschule, Journalistinnen und Journalisten und 
anderen, damit sie davon erfahren und profitieren können.


Um künftigen Studierenden Tipps zu geben, sollten Sie die 
mobile App für Erasmus+ nutzen.


Sie sollten sich an lokalen und nationalen Alumni-
Gemeinschaften und an Vereinigungen für Erasmus+ 
Alumni, Studierendenorganisationen und Projekten 
beteiligen, die Erasmus+ und die Werte des Programms 
sowie das gegenseitige Verständnis zwischen 


Menschen, Kulturen und Ländern und die Internationalisierung 
im Heimatland fördern.
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WÄHREND DES GESAMTEN 
MOBILITÄTSZEITRAUMS


IHRE ANSPRÜCHE 
Sie haben Anspruch auf gleichen und gerechten Zugang und 
gleiche Chancen im Rahmen des Programms Erasmus+ sowie auf 
faire, inklusive und transparente Verfahren in allen Phasen Ihrer 
Mobilität.


Sollten Sie auf ein Problem stoßen oder glauben, dass Ihre 
Rechte nicht geachtet werden, können Sie sich zunächst an Ihre 
Heimathochschule oder aufnehmende Hochschule/Organisation 
wenden und mit Ihnen nach einer Lösung suchen. Sie sollten das 
Problem klar bestimmen und sich je nach Art des Problems an 
die zuständige Person wenden. Deren Namen und Kontaktdaten 


sollten Sie in der Lernvereinbarung finden. Bei Bedarf sollten 
Sie die formellen Beschwerdeverfahren Ihrer Heimathochschule 
oder aufnehmenden Hochschule/Organisation nutzen. Falls 
Ihre Heimathochschule oder Ihre aufnehmende Hochschule/
Organisation ihren Verpflichtungen aus der Erasmus-Charta für 
die Hochschulbildung oder aus Ihrer Finanzhilfevereinbarung 
nicht nachkommt, können Sie die zuständige nationale Agentur 
für Erasmus+ kontaktieren.


Studierendenvereinigungen und Studierendenvertreterinnen 
und -vertreter Ihrer Heimathochschule und Ihrer aufnehmenden 
Hochschule können Ihnen helfen. Die Heimathochschule und 
die aufnehmende Hochschule können Ihnen mitteilen, wo Sie 
die Kontaktdaten der lokalen Studierendenvereinigungen und 
-vertretungen finden.


IHRE AUFGABEN UND PFLICHTEN
Damit Sie bei jedem Schritt Ihrer Mobilität unterstützt werden 
können, sollten Sie sich die mobile App für Erasmus+ herunt-
erladen, die Ihre erste Anlaufstelle für die entsprechenden 
Dienste, Tipps und Möglichkeiten für Ihren Auslandsaufenthalt 
ist.


Sie können auch die für Teilnehmende des Programms Erasmus+ 
entwickelte Online-Sprachunterstützung nutzen. Spezifische 
Funktionen helfen Ihnen dabei, die Sprachen zu erlernen, die 
Sie in Ihrem Alltag oder in Ihren Mobilitätsaktivitäten sprechen 
möchten.


Sie sollten die Auswirkungen Ihrer Mobilität auf die Umwelt 
berücksichtigen, z. B. indem Sie Maßnahmen ergreifen, die den 
CO2-Fußabdruck Ihrer Reisen verringern. 


Bitte setzen Sie sich mit Ihrer Heimathochschule und Ihrer 
aufnehmenden Hochschule/Organisation über die Möglich-
keiten, Ihre Erasmus+-Erfahrung umweltfreundlicher zu 
gestalten, auseinander.


WAS GESCHIEHT, WENN SIE DIESE CHARTA NICHT EINHALTEN?


Ihre Heimathochschule und/oder Ihre aufnehmende Hochschule kann beschließen,  
Ihren Auslandsaufenthalt zu beenden.


Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2022


© Europäische Union, 2022


Die Weiterverwendung von Dokumenten der Europäischen Kommission ist durch den Beschluss 2011/833/EU der Kommission vom 12. Dezember 2011 
über die Weiterverwendung von Kommissionsdokumenten (ABl. L 330 vom 14.12.2011, S. 39) geregelt. Sofern nichts anderes angegeben ist, wird 
dieses Dokument zu den Bedingungen einer Lizenz Creative Commons 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) zur 
Verfügung gestellt. Dies bedeutet, dass die Weiterverwendung zulässig ist, sofern die Quelle ordnungsgemäß genannt wird und etwaige Änderungen 
angegeben werden.
Für jede Verwendung oder Wiedergabe von Elementen, die nicht Eigentum der EU sind, muss gegebenenfalls direkt bei den jeweiligen Rechteinhabern 
eine Genehmigung eingeholt werden. Die Europäische Union besitzt kein Urheberrecht an den folgenden Elementen:
Seite 3, Quelle: istock.com
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Zum E-Mail-Versand des Grant Agreements (GA) und der ehrenwörtlichen Erklärungen
(EE):

Das GA wird Ihnen in den nächsten Tagen individualisiert per E-Mail zugehen,
ebenfalls die EE. Bitte prüfen Sie die persönlichen Daten auf Richtigkeit. Mit Ihrer
Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der Daten.

Wir planen die GA nach Mobilitätsbeginn zu versenden. Bitte sehen Sie daher von
Nachfragen ab, falls Sie mitbekommen haben, dass Mitstudierende das GA bereits
bekommen haben. Auf Grund technischer Probleme müssen wir alle GA manuell
versenden, was sehr zeitaufwendig ist.

Die gute Nachricht: Das GA muss nicht mehr zwingend per Nassunterschrift von
Ihnen unterzeichnet werden und uns per Post zugesandt werden. Es genügt ab sofort
auch eine gescannte Unterschrift. Bitte einen Scan Ihrer Nassunterschrift (Stift
auf Papier), jedoch KEINE digitale Unterschrift auf dem Tablet!
Die EE sind auszufüllen sowie zu unterschreiben (digital ausreichend) und
unaufgefordert zusammen mit dem GA per E-Mail zuzusenden. Wir bitten um einen
aussagekräftigen E-Mail-Betreff (SoSe25_Name_Vorname_Thema) und eine
entsprechende Benennung der Scans, je nach Dokument (GA:
„GA_Nachname_Vorname“; EE Green Travel: „EEGT_Name_Vorname“; EE
Reisetage: „EERT_Name_Vorname“; Sonderförderung: „EESoFö_Name_Vorname“;
Immatrikulationsbescheinigung: „ImmaWS2425_Name_Vorname“)

 
Ebenfalls erhalten Sie im Anhang die Erasmus-Studierendencharta für Ihre Unterlagen. 

Bei Fragen, die sich über unsere Rundmails, Checklisten und Website-Infos nicht eindeutig
klären lassen, können Sie sich gerne an uns wenden. Bitte uns hierfür ausschließlich
über folgende Adresse kontaktieren: iso-erasmus@uni-wuerzburg.de.
Alle wichtigen Dokumente finden Sie auf der Homepage unter Downloads à Erasmus
Studium (SMS)
 
Schöne Grüße vom gesamten IO-Team!
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Dear Erasmus outgoings,
 
For many of you, your Erasmus stay is just around the corner - we at the IO are delighted to
be able to support you and wish you a wonderful time!
The grant agreement (GA) and the declaration of honour (EE), which will be sent to you by
e-mail in the next few days/weeks, are an essential part of the grant.
In advance, we would like to point out the following important key points - see also
previous circulars (last on 7 November 2024), JMU website and checklist:
 
Important information on the GA:
- NO grant agreement without a DiLA (digital learning agreement) signed in full by all
three parties (student, Erasmus-FK JMU, Erasmus-FK host university); this must be fully

mailto:iso-erasmus@uni-wuerzburg.de
https://www.uni-wuerzburg.de/international/studieren-im-ausland/bewerbung-formulare-downloads/


signed in advance of the mobility and sent to us proactively by e-mail as a PDF version. If
you do not receive a signature from the partner university, it is possible to sign a Learning
Agreement as an alternative, see JMU website (Erasmus Study SMS).
- Payment of the funding amount shown in the Grant Agreement will only be authorised
once we have received the Grant Agreement with a scan of your wet signature. The GA
must be received by us before your departure.
- The GA contains the expected total funding amount; ‘expected’ because this was
calculated to the day according to the probable dates of stay you provided at the beginning
(maximum funding per semester: 110 days, everything above that: ‘Zero Grant’); only with
the confirmation of stay signed by the host university (see attached) can we calculate the
actual funding at the end to the exact day.
- The funding amount is transferred in two instalments - you will receive around 70 percent
of the funding amount with the first instalment, and the rest after the mobility has been
completed and all the necessary documents have been proactively submitted (see
checklist).
- When calculating the second, final instalment after the end of the mobility, the actual
days of stay (see explanation above) are then taken into account; for example, it is possible
that someone is initially funded for 110 days in the GA, but the stay at the end is only 90
days due to the confirmation of stay - as a result, less would be paid out in the instalment
payment.
 
E-mail dispatch of the Grant Agreement (GA) and the declaration on honour (EE):
- The GA will be sent to you individually by e-mail in the next few days, as will the EE. Please
check that your personal details are correct. Your signature confirms the accuracy of the
data.
We plan to send out the GA according the start of your mobility. Therefore, please refrain
from making enquiries if you have heard that fellow students have already received the GA.
Due to technical problems, we have to send out all GAs manually, which is very time-
consuming.
- The good news is that you no longer have to sign the GA by wet signature and send it to us
by post. A scanned signature is now also sufficient. Please provide a scan of your wet
signature (pen on paper), but NOT a digital signature on the tablet!
- The EE must be filled out and signed (digital is sufficient) and sent by e-mail together with
the GA. We ask to name the files as follows: (GA: ‘GA_Name_First_Name’; EE Green Travel:
‘EEGT_Name_First_Name’; EE Travel Days: ‘EERT_Name_First_Name’; Social Top-Up:
‘EESoFö_Name_First_Name’)
 
You will also find the Erasmus Student Charter attached for your records.
 
If you have any questions that cannot be answered clearly via our circular mails, checklists
and website information, please contact us.
 
Kind regards
 
International Students Office
 




